
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht Januar 2018

1. Ab 1.1.2018 gilt der Mindestlohn in allen Branchen
2. Keine formlose Gewinnermittlung mehr auf Papier 

bei Betriebseinnahmen unter 17.500 €
3. Mutwillige Zerstörung in einer neu angeschafften 

Mietwohnung
4. Häuslicher Behandlungsraum eines Arztes
5. Sanierungserlass gilt nicht für Altfälle 

6. Steuerliche Behandlung von Reisekosten bei Aus-
landsreisen ab 1.1.2018

7. Beitragsbemessungsgrenzen und Sachbezugswerte 
2018

8. Schenkungsteuer bei mehreren teilweise nicht 
bekannten Schenkungen

9. Spielerüberlassung kann Schenkungsteuer auslösen

Inhaltsverzeichnis

Am 1.1.2015 wurde der gesetzliche Mindestlohn mit 8,50 € pro Stunde ein-
geführt. Seit dem 1.1.2017 beträgt er 8,84 €. Das Mindestlohngesetz regelt 
eine Anpassung alle zwei Jahre. Demnach gelten auch im Jahr 2018 8,84 €.

Für Tarifverträge, die Löhne unter dem gesetzlichen Mindestlohn vorsehen, galt eine 
Übergangsfrist. Diese Frist ist inzwischen abgelaufen, sodass er ab 1.1.2018 in allen 
Branchen bezahlt werden muss. 

Für Zeitungszusteller gab es ebenfalls Sonderregelungen. Danach hatten sie im Jahr 
2016 einen Anspruch auf 85 % des gesetzlichen Mindestlohnes und ab 1.1.2017 einen 
Anspruch auf 8,50 € pro Stunde. Ab 1.1.2018 erhalten jetzt auch sie den gültigen Min-
destlohn von 8,84 €.

Ausnahmen gelten nach wie für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Be-
rufsausbildung, Auszubildende im Rahmen der Berufsausbildung, Langzeitarbeitslose 
während der ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung nach Beendigung der Arbeitslo-
sigkeit, Praktikanten, bei verpfl ichtendem Praktikum im Rahmen einer schulischen oder 
hochschulischen Ausbildung oder freiwilligem Praktikum bis zu einer Dauer von drei 
Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder der Aufnahme eines Studiums, 
Jugendliche, die an einer Einstiegsqualifi zierung als Vorbereitung zu einer Berufsausbil-
dung oder an einer anderen Berufsbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz 
teilnehmen, sowie ehrenamtlich Tätige.

Einnahme-Überschuss-Rechner sind dazu verpfl ichtet, ihre Gewinnermitt-
lung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung an das Finanzamt zu übermitteln. Das Bundesfi nanzministerium hat 
mit Schreiben vom 9.10.2017 die Vordrucke der Anlage EÜR sowie die Vor-
drucke für die Sonder- und Ergänzungsrechnungen für Personengesellschaf-
ten und die dazugehörigen Anleitungen für das Jahr 2017 bekanntgegeben.
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Die Regelung, nach der bei Betriebseinnahmen von weniger als 17.500 € der Steuererklä-
rung anstelle des Vordrucks eine formlose Gewinnermittlung beigefügt werden durf-
te, besteht nicht mehr fort. Auf Antrag kann das Finanzamt in Härtefällen auf die 
Übermittlung der standardisierten Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung verzichten. Hierzu muss der 
Steuerpfl ichtige nachweisen, dass ihm die Abgabe nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz durch Datenfernübertragung wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist.

Mit dem Begriff Mietnomadentum haben inzwischen einige Immobilien-
besitzer Bekanntschaft gemacht. Aber auch verärgerte Mieter hinterlassen 
nicht selten ihre zerstörerischen Spuren. Die daraus resultierenden Kosten 
sind i. d. R. nicht gerade gering. Hier stellt sich nunmehr grundsätzlich die 
Frage, wie diese Kosten einkommensteuerlich zu beurteilen sind.

In einem vom Bundesfi nanzhof am 9.5.2017 entschiedenen Fall versagte das Finanzamt 
den Sofortabzug der Kosten bei einer neu angeschafften Wohnung, da es sich nach sei-
ner Auffassung um sog. „anschaffungsnahe Herstellungskosten“ handelt. Im entschie-
denen Fall überschritt der zur Schadenbeseitigung aufgewendete Betrag 15 % der An-
schaffungskosten für das Immobilienobjekt. Daher könnten die Kosten nur im Rahmen 
der Abschreibung anteilig mit 2 % über einen Zeitraum von 50 Jahren steuerlich geltend 
gemacht werden.

Demgegenüber kam der BFH zu dem Entschluss, dass Kosten für Instandsetzungsmaß-
nahmen zur Beseitigung von Mieterschäden, die im Zeitpunkt der Anschaffung noch 
nicht vorhanden waren, sondern nachweislich erst zu einem späteren Zeitpunkt am 
Gebäude verursacht wurden, nicht den anschaffungsnahen Herstellungskosten zuzuord-
nen sind. Sie sind als sog. „Erhaltungsaufwand“ und damit als Werbungskosten sofort 
abzugsfähig.

Kosten, die eine (Augen-)Ärztin für ein Zimmer im eigenen Haus aufwendet, 
das sie als Behandlungsraum für Notfälle eingerichtet hat, können steu-
erlich nicht als Sonderbetriebsausgaben angesetzt werden. Sie unterliegen 
auch dem Abzugsverbot für ein häusliches Arbeitszimmer. Das hat das Fi-
nanzgericht Münster (FG) mit Urteil vom 14.7.2017 entschieden.

In einem Fall aus der Praxis richtete eine Augenärztin zur Behandlung von Notfällen 
im Keller ihres privaten Wohnhauses einen Raum ein. Der Raum ist nur vom Flur des 
Wohnhauses aus erreichbar. Das war der Grund, warum das FG die Notfallpraxis nicht 
als betriebsstättenähnlichen Raum eingeordnet hat. Die Einordnung als Praxis, die ent-
sprechende ärztliche Einrichtung unterstellt, kommt nur dann in Betracht, wenn die 
Räumlichkeiten über einen von den privaten Räumen separaten Eingang verfügen. Muss 
der Patient aber erst einen privaten Flur durchqueren, fehlt es an der nach außen er-
kennbaren Widmung der Räumlichkeiten für den Publikumsverkehr und damit an der für 
die Patienten leichten Zugänglichkeit. Die Räumlichkeiten unterliegen dann unabhängig 
von ihrer Einrichtung dem Anwendungsbereich des häuslichen Arbeitszimmers.

Anmerkung: Nachdem die Augenärztin in den Räumlichkeiten der Gemeinschaftspra-
xis unstreitig Behandlungsräume zur Verfügung standen, konnte sie die Aufwendungen 
auch nicht begrenzt bis zum Höchstbetrag von 1.250 € im Rahmen eines häuslichen Ar-
beitszimmers ansetzen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ließ das FG die Revi sion 
zum Bundesfi nanzhof zu, die dort unter dem Aktenzeichen VIII R 11/17 anhängig ist.

Der sog. Sanierungserlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), 
durch den Sanierungsgewinne steuerlich begünstigt werden sollten, darf für 
die Vergangenheit nicht angewendet werden. Das entschied der Bundesfi -
nanzhof (BFH) mit zwei Urteilen vom 23.8.2017.

Der Große Senat des BFH hatte den sog. Sanierungserlass mit Beschluss vom 28.11.2016 
verworfen, weil er gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt. 
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Das BMF hat die Finanzämter daraufhin angewiesen, den Erlass in allen Fällen, in denen 
die an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis (einschließlich) 8.2.2017 endgültig auf 
ihre Forderungen verzichtet haben, gleichwohl weiterhin uneingeschränkt anzuwenden.

Der BFH hat nun entschieden, dass diese Anordnung des BMF in gleicher Weise gegen 
den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt wie der Sanierungserlass 
selbst. Eine solche Regelung kann nach Auffassung des BFH nur der Gesetzgeber treffen.

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüber-
lassungen sind inzwischen antragsgebundene Steuerbefreiungstatbestände für Sanie-
rungsgewinne geschaffen worden. Diese Bestimmungen fi nden jedoch auf Altfälle keine 
Anwendung. Werden vom Gesetzgeber die Altfälle nicht durch eine Übergangsregelung 
berücksichtigt, darf die Finanzverwaltung nicht die ursprüngliche Verwaltungspraxis 
unter Vertrauensschutzgesichtspunkten im Billigkeitsweg weiterführen.

Das Bundesfi nanzministerium hat mit Schreiben vom 8.11.2017 die neuen 
Pauschbeträge für Verpfl egungsmehraufwendungen und Übernachtungs-
kosten für berufl ich und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen ab 
1.1.2018 bekannt gemacht. Diese fi nden Sie auf der Internetseite des BMF 
unter: http://www.bundesfi nanzministerium.de und dort unter Service -> 

Publikationen -> BMF-Schreiben.

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende 
Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes 
ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. 

Bitte beachten Sie! Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in 
den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den „Werbungskostenabzug“ sind 
nur die tatsächlichen Übernachtungskosten ansetzbar; dies gilt entsprechend für den 
Betriebsausgabenabzug. Diese Regeln gelten auch für doppelte Haushaltsführungen im 
Ausland.

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das 
Versicherungsrecht sowie für das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozial-
versicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 2018 gelten fol-
gende Rechengrößen:

 » Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspfl ichtig, wenn sie im 
Jahr mehr als 59.400 € bzw. im Monat mehr als 4.950 € verdienen.

 » Die Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 
53.100 € bzw. von monatlich höchstens 4.425 € berechnet.

 » Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 
78.000 € alte Bundesländer (aBL) bzw. 69.600 € neue Bundesländer (nBL) im Jahr.

 » Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 6.500 € 
(aBL) bzw. 5.800 € (nBL) monatlich berechnet.

 » Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 3.045 € (aBL)/2.695 € (nBL) mo-
natlich, also 36.540 € (aBL)/32.340 € (nBL) jährlich festgelegt.

 » Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € monatlich. 

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individu-
eller Zusatzbeitrag je nach Krankenkasse). Der Beitragssatz für die Pfl egeversicherung 
bleibt bei 2,55 % und entsprechend bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits voll-
endet haben, bei 2,8 %. Der Rentenversicherungsbeitragssatz reduziert sich auf 18,6 %. 
Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung bleibt auch bei 3 %.

Beiträge zur Kranken-, Pfl ege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur 
Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Krankenkassen einen 
Zusatzbeitrag, ist dieser allein vom Arbeitnehmer zu übernehmen. Auch der Beitrags-
zuschlag zur Pfl egeversicherung für Kinderlose (0,25 %) ist vom Arbeitnehmer allein zu 
tragen. Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Der Arbeitnehmer trägt hier 
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1,775 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 2,025 %) 
und der Arbeitgeber 0,775 % des Beitrags zur Pfl egeversicherung.

Sachbezugswerte: Der Wert für Verpfl egung erhöht sich ab 2018 von 241 € auf 246 € 
monatlich (Frühstück 52 €, Mittag- und Abendessen je 97 €). Demzufolge beträgt der 
Wert für ein Mittag- oder Abendessen 3,23 € und für ein Frühstück 1,73 €. 

Der Wert für die Unterkunft erhöht sich auf 226 €. Bei einer freien Wohnung gilt grund-
sätzlich der ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Aufnahme im Arbeit-
geberhaushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende und bei Belegung der Unterkunft 
mit mehreren Beschäftigten.

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis erlöschen u. a. durch Verjährung. 
Eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder Änderung sind nicht 
mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Die Festsetzungs-
frist beträgt für die Schenkungsteuer regelmäßig vier Jahre. Sie beginnt mit 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

Nach der für die Schenkungsteuer getroffenen Sonderregelung beginnt die Festset-
zungsfrist bei einer Schenkung nicht vor Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Schenker 
gestorben ist oder die Finanzbehörde von der Schenkung erfahren hat.

Erfährt das Finanzamt lediglich von der freigebigen Zuwendung eines Gegenstandes, 
obwohl ein Schenker dem Bedachten mehrere Vermögensgegenstände gleichzeitig zu-
wendet, führt dies nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 26.7.2017 je-
doch nicht zum Anlauf der Festsetzungsfrist für die Schenkungsteuer für die übrigen 
zugewendeten Vermögensgegenstände.

Mit Urteil vom 30.8.2017 musste sich der Bundesfi nanzhof (BFH) mit der 
Überlassung von Spieler/Trainer/Betreuer, die ein Sponsor bei sich als kauf-
männische Angestellte oder Repräsentanten eingestellt und an einen Verein 
als Spieler kostenlos verliehen hatte, beschäftigen.

Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass im Vergütungsverzicht eine freigebige Zuwendung 
des Dritten an den Verein liegt und damit den Verein als schenkungsteuerpfl ichtig an-
gesehen. In der Regel erfolgt eine Arbeitnehmerüberlassung gegen ein angemessenes 
Entgelt. Ist dies nicht der Fall, liegt in dem Verzicht des Sponsors auf die angemessene 
Vergütung eine Schenkung an den Fußballverein.

Anmerkung: Das Urteil des BFH kann auch für andere Sportarten von Bedeutung sein. 
U. U. besteht hier zwingend Handlungsbedarf.

8. Schenkungsteuer bei mehreren 
teilweise nicht bekannten 

Schenkungen

9. Spielerüberlassung kann Schen-
kungsteuer auslösen

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.1.2018

Sozialversicherungsbeiträge 29.1.2018

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.  
Bei Drucklegung der Informationen war der ab dem 1.1.2017 geltende Basiszinssatz noch nicht bekannt. Ältere Basis-
zinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

Oktober= 109,6, September = 109,6; August = 109,5; Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8; 
April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1.
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


